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Plakatierung anlässlich der Bundestagswahl 2009           

 
 

Sehr geehrter Herr Zimmermann, 
 
für die Plakatierung anlässlich der Bundestagswahl ist keine Genehmigung erforderlich.  
 
Aus Gründen der Verkehrssicherheit bitte ich Sie jedoch, folgende Auflagen einzuhalten:  
 
1. Die Plakate dürfen nur innerhalb der geschlossenen Ortslage angebracht werden. 
 
2. Plakatträger dürfen nicht an Kreuzungen, Verkehrszeichen, -einrichtungen, Bäumen und 

Buswartehäuschen angebracht werden. Das Lichtraumprofil an Straßen und Gehwegen ist 
einzuhalten. 

 
3. Jegliche Sichtbehinderung in Einmündungsbereichen ist auszuschließen. Der Straßen- und 

Fußgängerverkehr darf durch die Plakatträger nicht gefährdet werden. 
 
4. Für die Plakatierung auf Privatgrundstücken ist das Einverständnis des Grundstückseigen-

tümers erforderlich. Vorgenannte Auflagen und Bedingungen gelten auch in diesem Fall. 
 
5. Die gesamten Plakate sind nach der Bundestagswahl 2009 unverzüglich zu entfernen. 
 
Bitte maximal nur 50 Plakate aufhängen. 
 
Darüber hinaus werden große Plakattafeln erstellt (ab voraussichtlich KW 35). Die Standorte sind:  
 
1. Kornhausplatz 
 

2. Albrecht-Dürer-Straße (Siedlung Pfingstweide, gegenüber dem Kindergarten) 
 
3. Kemptener Straße (neben der Trafostation vor dem Kinderheim St. Anna) 
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Für die Aufstellung von Infoständen benötigen Sie eine Sondernutzungserlaubnis. Diese können 
Sie bei mir beantragen und ist gebührenfrei. Bitte teilen Sie mir hierzu rechtzeitig vorher den Tag 
und geplanten Standort des Infostandes mit. 
 
Ferner wird auf § 32 Bundeswahlgesetz hingewiesen, wonach während der Wahlzeit in und an 
dem Gebäude, in dem sich der Abstimmungsraum befindet, sowie unmittelbar vor dem Zugang 
zu dem Gebäude (in der Regel 20 m) jede Beeinflussung der Stimmberechtigten durch Wort, Ton, 
Schrift und Bild sowie jede Unterschriftensammlung verboten sind. 
 
Für Rückfragen stehe ich Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
gez. 
Hengge 


